
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten  
1. nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis, 

 
2. empfiehlt dem Petenten zeitnah einen entsprechenden Antrag zur 

Bordsteinabsenkung bei der Verwaltung einzureichen und 
 

3. bittet den Bürgermeister, die Angelegenheit zügig und wohlwollend im Sinne des 
Petenten zu behandeln.  

 
 


